
Vorbemerkung

Der Ausbau der Infrastruktur für Kleinkinderbetreuung ist
eine dringende öffentliche Aufgabe. Das derzeitige Ange-
bot an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren ist
im Vergleich zum Bedarf unzureichend. Die gesetzliche
Verpflichtung zum Ausbau der Kinderbetreuung sowie
die Einführung eines Rechtsanspruches auf ein Betreu-
ungsangebot für alle Kinder vom 1. bis zum 3. Lebensjahr
ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 werden im Achten
Buch Sozialgesetzbuch geregelt werden. Um den bedarfs-
gerechten Ausbau der Infrastruktur nachzuholen, ist eine

gemeinsame auch finanzielle Anstrengung aller staatli-
chen Ebenen notwendig. Der Bund stellt daher zum
Ausbau der Kleinkinderbetreuung kurzfristig 2,15 Mrd.
Euro bereit.

Aus dem Sondervermögen sind die vereinbarten Finanz-
hilfen für Investitionen zum Ausbau der Infrastruktur für
Kinderbetreuung zu gewähren.

Näheres wird die Verwaltungsvereinbarung Investitions-
programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013
zwischen dem Bund und den Ländern regeln.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

-  -  -  Vermischte Einnahmen119 99
-274

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen nach Art. 7 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung
Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" sind

1.

zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei
folgenden Titeln: 882 01 und 919 01.

Mehreinnahmen nach Art. 7 Abs. 2 der Verwaltungsvereinbarung
Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" sind

2.

zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben
bei folgendem Titel: 611 01.

Übrige Einnahmen

-  2 150 000  -  Entnahme aus Rücklagen359 01
-274

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen nach Art. 7 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung Inves-
titionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" sind zweckgebunden.
Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 882 01
und 919 01.

Erläuterungen

Weniger wegen ausschließlicher Etatisierung im Haushalt 2007.
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Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

  -  Abführung an den Bundeshaushalt611 01
-274

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-
nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

Erläuterungen

Abführungen von Zinsen aus Tit. 119 99 an Kap. 1702 Tit. 234 01. 

Ausgaben für Investitionen

-  2 150 000  -  Zuweisungen an die Länder für Investitionen zum Ausbau der Betreuung
von Kindern unter drei Jahren

882 01
-274

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
919 01.

1.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-
men bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 359 01.

2.

Erläuterungen

Weniger wegen ausschließlicher Etatisierung im Haushalt 2007.

Besondere Finanzierungsausgaben

2 150 000  -  -  Zuführung an Rücklagen919 01
-274

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
882 01.

1.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-
men bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 359 01.

2.

Abschluss der Anlage
 2 150 000  -  Gesamteinnahmen......................................................................................
 2 150 000  -  Gesamtausgaben........................................................................................
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